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Einleitung

A. Grundrechtliche Freiheit – Auf der Suche 
nach dem Fundament

„Während der Bürger prinzipiell frei ist, ist der Staat prinzipiell gebunden.“1 So 
klar und prägnant umschreibt das BVerfG den Inhalt der Grundrechte des 
Grundgesetzes. Damit bringt das Gericht das rechtsstaatliche Verteilungsprin-
zip2 zum Ausdruck. Nach dessen klassischer, von Carl Schmitt geprägter For-
mulierung wird „die Freiheitssphäre des einzelnen […] als etwas vor dem Staat 
Gegebenes vorausgesetzt, und zwar ist die Freiheit des einzelnen prinzipiell un-
begrenzt, während die Befugnis des Staates zu Eingriffen in diese Sphäre prin-
zipiell begrenzt ist“.3

Zwischen dem Staat auf der einen, dem Menschen auf der anderen Seite be-
steht ein grundlegender Unterschied: Der Mensch ist Grundrechtsberechtigter, 
der Staat Grundrechtsverpflichteter. Die Grundrechte schützen den Menschen 
gegen den Staat, nicht jedoch den Staat gegen den Menschen. Hieraus ergibt sich 
ein Vorrangprinzip: Der Mensch genießt aus grundrechtlicher Sicht den Vor-
rang vor dem Staat. Dieses grundrechtliche Vorrangprinzip bildet den Gegen-
stand der vorliegenden Untersuchung.

Wie weit reicht der grundrechtliche Vorrang des Menschen vor dem Staat? 
Was sind seine theoretischen und dogmatischen Grundlagen? Inwieweit lässt 
das Vorrangprinzip es zu, den Grundrechtsschutz auf die Verhältnisse inner-
halb des Staates oder innerhalb der Gesellschaft auszudehnen? Wie stark ist das 
Vorrangprinzip des Grundgesetzes ausgeprägt? Lässt sich ein Vorrang des 
Menschen vor dem Staat auch in anderen europäischen Grundrechtsverbürgun-
gen nachweisen? Bildet das Vorrangprinzip das gemeinsame Fundament des 
europäischen Grundrechtsverbundes? In einer Zeit großer Herausforderungen 
für Staat und Gesellschaft durch Europäisierung, Globalisierung und Digitali-
sierung sind diese Fragen bedeutsamer denn je. Die vorliegende Untersuchung 
ist bestrebt, Antworten zu geben.

1  BVerfGE 128, 226 (244).
2  Siehe unten Teil  I C. II. 3.
3  C. Schmitt, Verfassungslehre, S.  126. Auch wenn das BVerfG nicht ausdrücklich auf Carl 

Schmitt Bezug nimmt, lehnt es sich erkennbar an dessen Formulierung an.
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Grundrechte sind allgegenwärtig. Sie prägen längst nicht mehr nur das öf-
fentliche Recht, sondern auch das Privatrecht. Die Frage, wen die Grundrechte 
berechtigen und wen sie verpflichten, ist deshalb von herausgehobener Bedeu-
tung für die gesamte Rechtsordnung.4 Gleichwohl konnte hierüber bis heute 
kein Konsens in Wissenschaft und Rechtsprechung erzielt werden. Angesichts 
dessen soll es nicht darum gehen, dem vielstimmigen Schrifttum zur Grund-
rechtsberechtigung und -verpflichtung5 einen weiteren Einzelbeitrag hinzuzu-
fügen. Gegenstand der Untersuchung ist vielmehr das Gesamtbild von Grund-
rechtsberechtigung und -verpflichtung, verkörpert im grundrechtlichen Vor-
rangprinzip.

Drei aktuelle Entwicklungen stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. Jün-
gere Entscheidungen des BVerfG wecken Zweifel daran, ob die Dichotomie von 
menschlicher Freiheit und staatlicher Bindung den gegenwärtigen Stand des 
Grundrechtsschutzes angemessen widerspiegelt: So wird die Freiheit des Men-
schen infrage gestellt, wenn Private in bestimmten Situationen in „staatsglei-

4  Vgl. Stern, HStR IX, §  185 Rn.  33, 80.
5  Aus der neueren Literatur zur Grundrechtsberechtigung siehe statt vieler Ackermann, 

JöR n. F. 65 (2017), 113; U. Becker, Jura 2019, 496; A. Berger, in: Stern/Sodan/Möstl, §  73; 
F. Bleckmann, Jenseits der Ausnahmetrias, S.  190 f., 376 ff.; H.  P. Ehlers, Die Grundrechtsbe-
rechtigung ausländischer juristischer Personen, S.  34 ff.; Goldhammer/Sieber, JuS 2018, 22; 
Gundel, FS Schmidt-Preuß, S.  33; Harks, in: Emmenegger/Wiedmann, Linien der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, Bd.  II, S.  107; Himmelseher, Grundrechtssubjektivität 
im staatlichen Binnenverhältnis, S.  23 ff., 270 ff.; P.  M. Huber, FS Schmidt-Preuß, S.  87; Kin-
green, JöR n. F. 65 (2017), 1; Knaier/L. Wolff, EWS 2017, 207; Kulick, JöR n. F. 65 (2017), 57; 
Lenz/Gerhold, DVBl 2021, 980; Ludwigs/Friedmann, NVwZ 2018, 22; Merten, DÖV 2019, 
41; S.  Meyer, JuS 2021, 1141; Muckel, VVDStRL 79 (2019), 245; Papenbrock, Die Grundrechts-
berechtigung juristischer Personen des öffentlichen Rechts bei Beteiligung eines ausländi-
schen Staates im Rechtsvergleich, S.  99, 302 ff.; Rauber, Zur Grundrechtsberechtigung fremd-
staatlich beherrschter juristischer Personen, S.  93 ff.; aus der neueren Literatur zur Grund-
rechtsverpflichtung siehe statt vieler Azzola, Die Wirkungsweise der Grundrechte im 
Privatrecht, S.  44 ff.; dens., Jura 2024, 829; Barczak, in: Scheffczyk/Wolter, Linien der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd.  IV, S.  91; Buchheim, in: Müller/Dittrich, Lini-
en der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd.  VI, S.  3; Burkiczak, in: Becker/
Lange, Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Bd.  III, S.  115; Cornils, in: 
Stern/Sodan/Möstl, §  69; A. Dietz, DÖV 2021, 147; Gornik, Die Bindung der Betreiber öf-
fentlicher Räume an die Kommunikationsgrundrechte, S.  258 ff., 440 ff.; Greiner/Kalle, JZ 
2022, 542; Heldt, Intensivere Drittwirkung, S.  26 ff., 250 ff.; Hellgardt, JZ 2018, 901; Honer, 
DÖV 2023, 411; Jobst, NJW 2020, 11; Knebel, Die Drittwirkung der Grundrechte und -frei-
heiten gegenüber Privaten, S.  33 ff.; Kroemer, Drittwirkung der Grundrechte, S.  7 ff., 119 ff.; 
dens., DÖV 2022, 932; Krönke, ZUM 2022, 13; Kulick, Horizontalwirkung im Vergleich, 
S.  185 ff., 207 ff.; dens., AöR 145 (2020), 649; dens., NJW 2016, 2236; Lehner, Zivilrechtlicher 
Diskriminierungsschutz und Grundrechte, S.  297 ff., 320 ff.; Leitmeier, DVBl 2025, 23; 
F. Michl, Jura 2017, 1062; dens., JZ 2018, 910; Muckel, VVDStRL 79 (2019), 245; Neuner, NJW 
2020, 1851; Rennert, Der Staat 53 (2014), 31; Rensmann, FS Fastenrath, S.  55; Ruffert, JuS 
2020, 1; Schaaf, Die Grundrechtswirkung auf das Privatrechtsverhältnis, S.  111 ff.; dens., Jura 
2021, 249; Schaefer, Der Staat 51 (2012), 251; dens., in: Stern/Sodan/Möstl, §  78; Schönberger, 
VVDStRL 79 (2019), 291; Schwabe, DVBl 2021, 1611; Seyderhelm, Grundrechtsbindung Pri-
vater, S.  55 ff.; dens., NVwZ 2019, 962; Smets, NVwZ 2019, 34; Wiater, JZ 2020, 379.
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cher“ Weise an Grundrechte gebunden werden sollen, obwohl Art.  1 Abs.  3 GG 
nur die staatlichen Gewalten als Adressaten der Grundrechte nennt.6 Zugleich 
verschwimmen die Kriterien der Grundrechtsberechtigung nach Art.  19 Abs.  3 
GG, wenn ausländische Staatsunternehmen Träger von Grundrechten sein sol-
len, obwohl hinter ihnen Staaten und keine Menschen stehen.7 In beiden Kon-
stellationen stellt das BVerfG die verschiedenen Grundrechtsfunktionen mehr 
oder minder unverbunden gegenüber, ohne sie auf den Vorrang des Menschen 
vor dem Staat zurückzuführen.8 Der Grundrechtsrechtsprechung des BVerfG 
droht das Fundament abhandenzukommen. An dieser Stelle setzt die Untersu-
chung an: Sie will das grundrechtliche Vorrangprinzip als Fundament der 
Grundrechtsdogmatik herausstellen, um die Freiheit des Menschen zu sichern.

Zudem fordert die Europäisierung das menschenbezogene deutsche Grund-
rechtsverständnis heraus.9 Im europäischen Grundrechtsverbund erschließt 
sich der Grundrechtsschutz erst durch eine Zusammenschau von Grundgesetz, 
GRCh, EMRK und den Verfassungen der übrigen EU-Mitgliedstaaten. Es ist 
Ziel der Untersuchung, die Komplexität des europäisierten Grundrechtsschut-
zes durch Strukturanalyse und Systembildung zu reduzieren.10 Im Jahr 1949, 
unter dem Eindruck des Zivilisationsbruchs durch totalitäre Regime, lag die 
Lösung des Parlamentarischen Rates darin, die „alten Freiheitsrechte“11 stärker 
herauszustellen. Nunmehr, zu Beginn der 20er Jahre des 21.  Jahrhunderts, be-
findet sich die Grundrechtsdogmatik erneut in einer Umbruchphase. Der euro-
päische Grundrechtsverbund birgt die Chance einer Rückbesinnung auf das 
grundrechtliche Vorrangprinzip, das als gemeinsamer Mindeststandard alle 
Grundrechtsverbürgungen in Europa verbindet. Es bedarf einer Renaissance 
des Menschen in der Grundrechtsdogmatik.

Darüber hinaus verlangt die zunehmende Ausdifferenzierung des gesell-
schaftlichen Wissens im Kontext von Globalisierung und Digitalisierung nach 
grundrechtlichen Antworten. Die Lösungsansätze verlaufen dabei nicht immer 
parallel, sondern in teils entgegengesetzte Richtungen. So ist einerseits unbe-
streitbar, dass Freiheitsgefährdungen von privaten wie von staatlichen Akteuren 
ausgehen können.12 Wenn global agierende private Internetkonzerne wie Goog-

6  Vgl. BVerfGE 148, 267 Rn.  31 ff.
7  Vgl. BVerfGE 143, 246 Rn.  184 ff.
8  Siehe einerseits BVerfGE 148, 267 Rn.  32 f.; andererseits BVerfGE 143, 246 Rn.  188, 191 ff.
9  Vgl. Dopplinger, Die Grundrechtssubjektivität staatlicher Akteure, S.  36 ff.
10  Zur Komplexitätsreduktion als Aufgabe der Grundrechtsdogmatik siehe Kahl, AöR 131 

(2006), 579 (600); v. Arnauld, Die Freiheitsrechte und ihre Schranken, S.  11 ff.; Stern, HStR 
IX, §  185 Rn.  45; v. Bogdandy, JZ 2011, 1 (4); zur Bedeutung von Dogmatik im EU-Recht vgl. 
Kahl, AöR 144 (2019), 159 (160 ff.) m. w. N.

11  v. Mangoldt, AöR 75 (1949), 273 (275).
12  Vgl. Fischer-Lescano/A. Maurer, NJW 2006, 1393 (1394 f.); Kingreen, JöR n. F. 65 (2017), 

1 (35 f.); Kroemer, DÖV 2022, 932 (939 f.); Ekardt, Theorie der Nachhaltigkeit, S.  309 ff.; 
Rachut, Grundrechtsverwirklichung in digitalen Kontexten, S.  702 ff.
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le und Meta gewaltige Datenmengen sammeln, stellt sich die Frage nach den 
grundrechtlichen Grenzen eines solchen Vorgehens. Andererseits reicht das 
beim Staat vorhandene Wissen nicht aus, um bestimmte Richtigkeitsvorstellun-
gen zentral vorzugeben.13 Gerade Globalisierung und Digitalisierung wecken 
Zweifel, inwieweit der Staat die Grundrechte gegenüber privaten Freiheitsge-
fährdungen schützen kann und sollte. Die Ausdifferenzierung des gesellschaft-
lichen Wissens bietet Anlass, den Wert von Freiheit, Offenheit und Vielfalt, von 
Spontaneität, Willkür und Beliebigkeit neu zu entdecken.

Die drei genannten Entwicklungen hängen zusammen: Europäisierung, Glo-
balisierung und Digitalisierung stellen die Dichotomie von menschlicher Frei-
heit und staatlicher Bindung infrage. Einerseits kommen Zweifel auf, ob ein 
menschenbezogenes Grundrechtsverständnis die Besonderheiten einer komple-
xen, vertikal wie horizontal ausdifferenzierten Rechtsordnung angemessen er-
fassen kann. Andererseits bestehen auch zwischen Privaten erhebliche Macht- 
und Informationsasymmetrien, die Anlass zu staatlicher Regulierung geben. In 
einer globalisierten, digital vernetzten Welt ist der Staat zugleich „Garant und 
Gegner der Freiheit“.14 Doch stehen beide Rollen des Staates zueinander in 
einem inneren Spannungsverhältnis, das nicht vollständig aufgelöst ist.

In der komplexen Gemengelage von deutschem und europäischem Grund-
rechtsschutz, staatlichen und privaten Freiheitsgefährdungen, gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und technischen Herausforderungen droht der Kern der 
Grundrechte aus dem Blick zu geraten. Doch nur wer den Kern der Grundrech-
te kennt, kann ihn angemessen schützen. Gerät der ursprüngliche Sinn der 
Grundrechte in Vergessenheit, gefährdet dies die Freiheit des Menschen. Des-
halb ist es geboten, die zentrale Funktion der Grundrechte zu rekonstruieren: 
Der Kern der Grundrechte liegt im Schutz des Menschen vor dem Staat. Dieses 
Fundament der Grundrechte beschreibt das grundrechtliche Vorrangprinzip.

Das Vorrangprinzip ist die Antwort der Grundrechte auf die Herausforde-
rungen des 21.  Jahrhunderts: Je stärker das Vorrangprinzip verwirklicht ist, 
desto freier können die Menschen leben und wirtschaften. Dabei zielt das Vor-
rangprinzip nicht darauf, bestimmte Arten der Freiheitsausübung anderen 
überzuordnen. Individuelle und kollektive, persönliche und politische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Freiheit gehören zusammen. Die Freiheit des 
Menschen muss möglichst umfassend verwirklicht sein, unabhängig davon, wie 
sie ausgeübt wird. Nur ein freiheitlicher Staat ist ein menschenfreundlicher 
Staat. Ziel des Vorrangprinzips ist daher eine Liberalisierung aller Gesell-
schaftsbereiche. Auf diese Weise kann es gelingen, das 21.  Jahrhundert zu einem 
Jahrhundert der Freiheit zu machen.

13  Vgl. Depenheuer, ThürVBl. 1996, 270 (270 f.); Ladeur, Der Staat 50 (2011), 493 (510 f.); 
I. Augsberg, Informationsverwaltungsrecht, S.  232 ff.; Lüdemann, in: Stern/Sodan/Möstl, 
§  65 Rn.  21.

14  P. Kirchhof, Der Staat als Garant und Gegner der Freiheit, S.  86 ff. und passim.
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Bislang verläuft die gesellschaftliche Entwicklung in eine andere Richtung: 
Die Freiheit des Menschen steht im dritten Jahrzehnt des 21.  Jahrhunderts viel-
fach unter Druck. Illiberale und etatistische Denkweisen sind auf dem Vor-
marsch  – in Deutschland ebenso wie in anderen Staaten. In der öffentlichen 
Debatte herrscht Skepsis gegenüber Willkür und Beliebigkeit.15 Vielfach wer-
den Werte wie „Gerechtigkeit“, „öffentliches Interesse“ und „Gemeinwohl“ 
beschworen, ohne dass deren Ideologieanfälligkeit16 erkannt wird. Dem Staat 
wird die Aufgabe zugeschrieben, bestimmte Vorstellungen von „Gerechtigkeit“ 
und „Gemeinwohl“ zu verwirklichen, sei es auch um den Preis erheblicher Frei-
heitseinschränkungen. Ausgehend von einem solchen Freiheitsverständnis ver-
wundert es nicht, wenn staatliche Einheiten in den Genuss von Grundrechten 
kommen und Private sich für ihr Handeln grundrechtlich rechtfertigen sollen.

Nach 75  Jahren Grundgesetz scheint die Grundrechtsdogmatik den „Mut 
zum Menschen“ verloren zu haben.17 Diese Entwicklung gilt es kritisch zu hin-
terfragen. Ist das geschwundene Vertrauen in den Menschen notwendige Folge 
gesellschaftlicher Veränderungen oder Ausdruck einer verfehlten Erwartungs-
haltung gegenüber dem Staat? Ist ein Bedeutungszuwachs des Staates grund-
rechtlich geboten oder braucht die Grundrechtsdogmatik gerade umgekehrt 
mehr „Mut zum Menschen“? Bilden die Grundrechte somit selbst ein Bollwerk 
gegen eine zunehmende „Ver(grund)rechtlichung“ der Gesellschaft?18

Das grundrechtliche Vorrangprinzip wendet sich gegen den Etatismus in al-
len seinen Erscheinungsformen: Der Mensch hat aus grundrechtlicher Sicht 
Vorrang vor allen staatlichen Gewalten, der Legislative und der Exekutive eben-
so wie der Judikative (vgl. Art.  1 Abs.  1, Abs.  3 GG). Es wäre daher verfehlt, den 
Staat grundrechtlich aufzuwerten. Will die Grundrechtsdogmatik die Heraus-
forderungen des 21.  Jahrhunderts bewältigen, muss sie dem Menschen mehr zu-
trauen. Denn Zentrum und Fundament der Grundrechte ist nicht die größte, 
sondern die kleinste Einheit: der einzelne Mensch als Träger unveräußerlicher 
Würde und Freiheit (vgl. Art.  1 Abs.  1 GG; Art.  1 GRCh).

15  Lindner, VVDStRL 82 (2022), 109 (132 f.); siehe auch Picker, in: Riesenhuber, Privat-
rechtsgesellschaft, S.  207 (265).

16  Vgl. I. Augsberg, VVDStRL 82 (2022), 29 (59).
17  Vgl. Lindner, VVDStRL 82 (2022), 109 (132 mit Fn.  102); Picker, in: Riesenhuber, Privat-

rechtsgesellschaft, S.  207 (265).
18  Vgl. I. Augsberg/S.  Augsberg/Heidbrink, in: dies., Recht auf Nicht-Recht, S.  13.
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B. Gang der Untersuchung

Das Vorrangprinzip bildet die Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaft.19 
Seine praktische Bedeutung kann daher gar nicht hoch genug geachtet werden: 
Die Grundrechte können dem Vordringen des Staates in immer weitere gesell-
schaftliche Lebensbereiche Einhalt gebieten; sie können das Vordringen des 
Staates aber auch unterstützen, indem sie dem Staat Werkzeuge in die Hand 
geben, um die private Freiheit zurückzudrängen. Zwei solcher Werkzeuge bil-
den den Gegenstand dieser Untersuchung: die Grundrechtsberechtigung staat-
licher Einheiten einerseits und die Grundrechtsverpflichtung Privater anderer-
seits. Dabei wird sich erweisen, inwiefern eine Ausdehnung der Grundrechte 
über das Staat-Bürger-Verhältnis hinaus freiheitsverträglich ausgestaltet wer-
den kann.

Die Untersuchung beleuchtet den Freiheitsschutz des Grundgesetzes im eu-
ropäischen Grundrechtsverbund in fünf Schritten: Erstens legt sie die begriff
lichen, historischen, philosophischen, soziologischen, kognitiven und grund-
rechtstheoretischen Grundlagen des grundrechtlichen Vorrangprinzips.20 
Zweitens entfaltet sie das grundrechtliche Vorrangprinzip bezogen auf die 
Grundrechtsdogmatik des Grundgesetzes.21 Ein besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf den Wechselwirkungen zwischen der Grundrechtsverpflichtung nach 
Art.  1 Abs.  3 GG und der Grundrechtsberechtigung nach Art.  19 Abs.  3 GG. 
Als dritter Schritt folgt eine rechtsvergleichende Betrachtung der verschiedenen 
Ausprägungen des Vorrangprinzips im europäischen Grundrechtsverbund an-
hand der Verfassungen der übrigen EU-Mitgliedstaaten, der EMRK und der 
GRCh.22 Dabei gilt es zu untersuchen, inwieweit die Grundrechtsverbürgun-
gen auf dem Vorrang des Menschen vor dem Staat als gemeinsamer Grundlage 
beruhen. Viertens wird der Einfluss der Europäisierung auf das deutsche 
Grundrechtsverständnis analysiert.23 Im fünften Schritt steht der Freiheits-
schutz im europäischen Grundrechtsverbund im Mittelpunkt.24 Die Untersu-
chung schließt mit einem Plädoyer für mehr „Mut zum Menschen“ in der 
Grundrechtsdogmatik.

19  Siehe unten Teil  II C. II. 4.
20  Siehe unten Teil  I.
21  Siehe unten Teil  II.
22  Siehe unten Teil  III.
23  Siehe unten Teil  IV.
24  Siehe unten Teil  V.



Erster Teil

Grundlagen des Freiheitsschutzes

A. Begriffliche Grundlagen – Das grundrechtliche 
Vorrangprinzip

Alle Grundrechte nach westlichem Verständnis beruhen auf den universellen, 
überpositiven Menschenrechten (vgl. Art.  1 Abs.  2 GG).1 Ihnen liegt daher ein 
Vorrangprinzip zugrunde: Wie die Stellung der Menschenwürdegarantie an der 
Spitze von Grundgesetz (vgl. Art.  1 Abs.  1 GRCh) und GRCh (vgl. Art.  1 GRCh) 
verdeutlicht, genießt der Mensch aus grundrechtlicher Sicht den Vorrang vor 
dem Staat.2 Nicht der Staat und die von ihm verfolgten Gemeinwohlinteressen, 
sondern der Mensch und seine Würde und Freiheit stehen im Zentrum der 
Grundrechtsdogmatik. Unmittelbar gilt das Vorrangprinzip für den Menschen 
als Individuum, mittelbar für sämtliche privaten Organisationen, in denen 
Menschen ihre Freiheit entfalten.3 Im Folgenden werden die begrifflichen 
Grundlagen des grundrechtlichen Vorrangprinzips herausgearbeitet. Der 
Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem Vorrangprinzip des Grundgeset-
zes. Soweit hierbei allgemeine Aussagen zu Begriff und Inhalt des Vorrangprin-
zips getroffen werden, gelten diese für andere Grundrechtsverbürgungen ent-
sprechend.

I. Begriff des Vorrangprinzips

Der Begriff des Vorrangprinzips setzt sich aus zwei Elementen zusammen: 
„Vorrang“ und „Prinzip“. Beide Elemente gilt es näher zu erläutern.

1  Siehe zur Universalität und Überpositivität der Menschenrechte Stern, HGR I, §  1 Rn.  49 
m. w. N.; zur „Verhältnismäßigkeit als universelle[m] Verfassungsprinzip“ Klatt/Meister, Der 
Staat 51 (2012), 159 (162 ff.) m. w. N.; zur Verknüpfung von Menschen- und Grundrechten 
BVerfGE 2, 1 (13): „Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten“; 
Giacometti, ZSR n. F. 74 (1955), 149 (150 f.); Volkmann, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gär-
ditz, §  16 Rn.  21.

2  Vgl. Merten, HGR II, §  27 Rn.  11; Thieme, ZgesStWiss 113 (1957), 285 (286); Hillgruber, 
in: Stern/Sodan/Möstl, §  100 Rn.  14.

3  Siehe unten Teil  II B.
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1. Vorrang

Bei dem Ausdruck „Vorrang“ denkt der Jurist an den Vorrang der Verfassung 
vor dem einfachen Recht (Art.  1 Abs.  3, Art.  20 Abs.  3 GG),4 dem teilweise ein 
(Erkenntnis-)Vorrang des Privatrechts5 gegenübergestellt wird. Auch der Vor-
rang des Gesetzes vor dem Verwaltungshandeln (Art.  20 Abs.  3 GG),6 der Vor-
rang des Bundesrechts vor dem Landesrecht (Art.  31 GG)7 oder der Anwen-
dungsvorrang des Unionsrechts vor dem mitgliedstaatlichen Recht8 kommen 
dem Staatsrechtler in den Sinn. Der Begriff des „Vorrangs“ ist fest in der Sprache 
des Verfassungsrechts verankert.

Was aber ist dann der „Vorrang des Menschen vor dem Staat“? Dieser Vor-
rang ist anderer Art als die beschriebenen Vorränge. Er bezieht sich nicht auf 
das Verhältnis von Rechtsnormen, sondern auf das Verhältnis von Akteuren: 
dem Staat und seinen Trabanten auf der einen Seite, dem Menschen und seinen 
privaten Organisationen auf der anderen Seite. Im Verhältnis von Mensch und 
Staat klärt der Begriff des „Vorrangs“ das Rangverhältnis: Der Mensch ist wich-
tiger und wertvoller als der Staat. Seine Würde (vgl. Art.  1 Abs.  1 GG) ist der 
höchste Wert und hat den höchsten Rang in der Verfassungsordnung.9 Kehrsei-
te des Vorrangs des Menschen ist der Nachrang des Staates: Menschliches Han-
deln hat Vorrang vor staatlichem Handeln und die private Initiative Vorrang vor 
der Staatsintervention.10 Was zunächst abstrakt klingt, hat konkrete grund-
rechtsdogmatische Konsequenzen: Der Mensch genießt Grundrechtsschutz ge-
gen den Staat, nicht jedoch der Staat Grundrechtsschutz gegen den Menschen 

4  Vgl. Wahl, Der Staat 20 (1981), 485 (485 ff., 502 f.); dens., NVwZ 1984, 401 (403); C. Schön-
berger, FS Wahl, S.  385 (386 ff.); Sommermann, in: Huber/Voßkuhle, GG Art.  20 Rn.  253 ff.; 
Müller-Freienfels, FS Rittner, S.  423 (425 ff.); Ruffert, Vorrang der Verfassung und Eigenstän-
digkeit des Privatrechts, S.  32 ff.

5  Für einen „Vorrang des Privatrechts“ Rittner, FS Müller-Freienfels, S.  509 (521 f.); Rödl, 
Gerechtigkeit unter freien Gleichen, S.  379; für einen „Erkenntnisvorrang des Privatrechts“ 
Ruffert, Vorrang der Verfassung und Eigenständigkeit des Privatrechts, S.  51 f.; siehe auch die 
rechtsgeschichtlichen Analysen bei Grimm, Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft, 
S.  194 f.; Müller-Freienfels, FS Rittner, S.  423 (452 ff.); Nörr, Eher Hegel als Kant, S.  11 ff., 15.

6  Vgl. Grzeszick, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG Art.  20 VI. Art.  20 Abs.  3 GG Rn.  72 ff.; 
Sommermann, in: Huber/Voßkuhle, GG Art.  20 Rn.  271 f.; H. Maurer/Waldhoff, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, §  6 Rn.  2.

7  Vgl. BVerfGE 1, 264 (280 f.); 96, 345 (365 f.); Gubelt/Hanschel, in: v. Münch/Kunig, GG 
Art.  31 Rn.  1 ff.; P.  M. Huber, in: Sachs, GG Art.  31 Rn.  2 ff.; Korioth, in: Dürig/Herzog/
Scholz, GG Art.  31 Rn.  8 ff.

8  Vgl. EuGH, Slg. 1964, 1151 (1269 f.) – Costa/E.N.E.L.; EuGH, Slg. 1978, 629, Rn.  17 ff. – 
Simmenthal; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, AEUV Art.  1 Rn.  18; Streinz, in: Streinz, EUV 
Art.  4 Rn.  35 ff.; Skouris, EuR 2021, 3 (3 ff.).

9  Vgl. BVerfGE 7, 198 (215); Nipperdey, in: Neumann/Nipperdey/Scheuner, Die Grund-
rechte, Bd.  II, S.  1 (9); Hillgruber, in: Stern/Sodan/Möstl, §  100 Rn.  13; siehe unten Teil  II A.

10  Vgl. Isensee, HStR IX, §  191 Rn.  271.



9A. Begriffliche Grundlagen – Das grundrechtliche Vorrangprinzip

(vgl. Art.  1 Abs.  3 GG).11 Die Grundrechte begrenzen die staatliche Eingriffsbe-
fugnis, um dem Menschen Freiheit zu sichern.

„Vorrang des Menschen vor dem Staat“ bedeutet, dass der Mensch grund-
rechtsberechtigt und nicht -verpflichtet ist, während der Staat grundrechtsver-
pflichtet und nicht -berechtigt ist. Aus grundrechtlicher Sicht ist der Mensch 
frei und ungebunden, der Staat hingegen unfrei und gebunden. Das Vorrang-
prinzip wendet sich gegen den Etatismus in allen seinen Erscheinungsformen: 
Nicht zur Ermächtigung, sondern zur Begrenzung der Staatsmacht sind die 
Grundrechte geschaffen worden. Gerade darin liegt die Pointe der Grundrech-
te, dass sie den Menschen zum „Herrn“ und den Staat zum „Untertan“ machen. 
Je weiter die Grundrechtsberechtigung des Menschen und die Grundrechtsver-
pflichtung des Staates reichen, je schwächer die Grundrechtsverpflichtung des 
Menschen und die Grundrechtsberechtigung des Staates ausgeprägt sind, desto 
stärker ist der Vorrang des Menschen vor dem Staat verwirklicht. Am stärksten 
ausgeprägt ist der Vorrang des Menschen vor dem Staat, wenn der Staat keinerlei 
Grundrechtsschutz genießt und der Mensch keinerlei grundrechtlichen Bin-
dungen unterliegt.

Das Vorrangprinzip bezieht sich auf alle Menschen und privaten Organisati-
onen gleichermaßen. Es gilt auch in Dreieckskonstellationen, in denen die Frei-
heit des einen Menschen mit der Freiheit des anderen in Konflikt gerät. Dabei 
hat derjenige Mensch, der staatliche Hilfe begehrt, ebenso Vorrang vor dem 
Staat wie derjenige, der sich gegen staatliche Eingriffe wendet. Doch ist staatli-
ches Tun aus grundrechtlicher Sicht prinzipiell gefährlicher als staatliches Un-
terlassen. Während staatliches Unterlassen den Nachrang des Staates verwirk-
licht, muss sich staatliches Tun am Nachrang des Staates messen lassen. Deshalb 
genießt die Eingriffsabwehr den Vorrang vor der Schutzpflicht.12

Im Text von Grundgesetz, EMRK und GRCh ist nirgendwo ausdrücklich 
von einem „Vorrang des Menschen vor dem Staat“ die Rede. Doch gibt der se-
mantische Befund keinen Anlass dazu, das Vorrangprinzip zu verwerfen. Im 
Gegenteil unterstreicht gerade das Fehlen einer ausdrücklichen Normierung 
die analytische Leistung des Vorrangprinzips: Dieses Prinzip fügt zusammen, 
was oft zusammenhanglos behandelt wird, aber inhaltlich zusammengehört. 
Grundrechtsberechtigung und -verpflichtung stehen in enger Beziehung zuein-
ander. Diese Beziehung erhellt das Vorrangprinzip.

2. Prinzip

Das Vorrangprinzip ist ein „Prinzip“, und zwar – zumindest regelmäßig13 – ein 
„Verfassungsprinzip“. Hiermit ist ein zweites Begriffselement eingeführt, das 

11  Siehe unten Teil  I A. II. 1.
12  Siehe unten Teil  II C. III. 2.
13  Anders verhält es sich bei dem Vorrangprinzip der EMRK, da die EMRK als völker-
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der Erläuterung bedarf: Kaum ein juristischer Terminus ist derart schillernd 
und vielschichtig wie der Ausdruck „Prinzip“ oder „Verfassungsprinzip“.14 
Nicht wenigen Juristen kommt die Prinzipientheorie Robert Alexys15 in den 
Sinn, wenn vom „grundrechtlichen Vorrangprinzip“ die Rede ist. Wenn aber 
die Grundrechte selbst Prinzipien sind, wozu braucht es dann ein „grundrecht-
liches Vorrangprinzip“? Zudem denkt der Verfassungsrechtler an die „Staats-
strukturprinzipien“ des Grundgesetzes: das Rechtsstaatsprinzip, das Demo-
kratieprinzip, das Bundesstaatsprinzip, das Republikprinzip und das Sozial-
staatsprinzip (vgl. Art.  20 Abs.  1, Abs.  2, Abs.  3, Art.  28 Abs.  1 S.  1 GG).16 Soll 
diesen nun ein Vorrangprinzip an die Seite gestellt werden? Mancher Jurist 
fühlt sich schließlich an das Subsidiaritätsprinzip erinnert, dessen grundgesetz-
liche Verankerung jenseits von Art.  23 Abs.  1 S.  1 GG umstritten ist.17 Ist das 
Vorrangprinzip nicht lediglich die Kehrseite des Subsidiaritätsprinzips, das 
auch „Nachrangprinzip“ genannt werden könnte?

In der Literatur sind allgemeine Merkmale von Verfassungsprinzipien her-
ausgearbeitet worden. Franz Reimer definiert das Verfassungsprinzip als eine 
„Zentralnorm der Verfassung ohne Rechtsfolgenvorherbestimmung“.18 Nach 
Ansicht von Michael Sachs ist ein Verfassungsprinzip allgemein und offen ge-
fasst, von fundamentaler Bedeutung für die Gesamtverfassung, Grundlage 
konkreterer Normen und gegenüber gegenläufigen Inhalten der Verfassung 
einer flexiblen Handhabung zugänglich.19 Robert Alexy versteht Prinzipien als 
Optimierungsgebote, also als Normen, „die gebieten, daß etwas in einem relativ 
auf die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten möglichst hohen Maße re-
alisiert wird“.20 Verfassungsprinzipien sind demnach Optimierungsgebote mit 
Verfassungsrang.

Das grundrechtliche Vorrangprinzip ist ein Verfassungsprinzip im Sinne der 
drei genannten Definitionen. Es ist als Fundament der Grundrechtsdogmatik 
von grundlegender Bedeutung für die Gesamtverfassung, ungeachtet seiner all-
gemeinen Fassung normativ verbindlich,21 Quelle konkreter Vorgaben zur 

rechtlicher Vertrag nach Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG in der deutschen Rechtsordnung keinen Ver-
fassungsrang genießt; siehe unten Teil  IV B. I.

14  Vgl. Reimer, Verfassungsprinzipien, S.  19 ff. m. w. N.
15  Grundlegend Alexy, Theorie der Grundrechte, S.  71 ff.; nachfolgend Borowski, Grund-

rechte als Prinzipien, S.  101 ff.; Kallmeyer, Ideales Sollen, S.  77 ff., 151 ff.; siehe unten Teil  I F. I. 1.
16  Vgl. BVerfGE 123, 267 (343); Kotzur, in: v. Münch/Kunig, GG Art.  20 Rn.  9 ff.; Jarass, in: 

Jarass/Pieroth, GG Art.  20 Rn.  1 ff.; Sachs, in: Sachs, 9.  Aufl. 2021, GG Art.  20 Rn.  9 ff.; Hain, 
Die Grundsätze des Grundgesetzes, S.  306 ff.

17  Vgl. Isensee, Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, S.  106 ff.; Oppermann, JuS 
1996, 569 (569 ff.); R. Herzog, Der Staat 2 (1963), 399 (401 ff.); Faber, Gesellschaftliche Selbst-
regulierungssysteme im Umweltrecht, S.  95 ff., jeweils m. w. N.

18  Reimer, Verfassungsprinzipien, S.  249.
19  Sachs, in: Sachs, 9.  Aufl. 2021, GG Art.  20 Rn.  3 m. w. N.
20  Alexy, Theorie der Grundrechte, S.  75 f. m. w. N.
21  Siehe unten Teil  I A. II. 1.
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